
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 7 (1891)

Heft: 14

Rubrik: Schweizerischer Gewerbeverein

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


162 JUaSrirtï rdjnKtjert|T(p« Sattbnjerfur-Settnnfl (OfftgteUeä 5J3ubtifationg«£)rgan beg Sdjroet^. ©etoerbebereing) Vr. 14

§err .ftantonërath Sercptotb (dpatweit) warnt babor, bag
erft bor 2 3aljren eingeführte Vfungg«9tegtement fcpon
toieber p rebibiren unb bafür eine außerorbentlidje dele«
girtenberfantmlnng einpberufen, unb beantragen p befcptießen,
baß bon Veranftaltung Weiterer Gel)rlirtg»arbeiten=9tuSfteI=
lungen abgefetjen werbe. die §©• $oß unb SBilb wiber«

legen biefe Slnfchauungen nnb oertpeibigen bie SIntröge ber

Sommiffton. die StugfteEung hat biete nüpticpe Sepren ge«

geben. dag Schwerer. Sßrüfunggbiptom wirb feinen Vierth
nur behalten mittetft wefentlidjer SSerbefferung beg Sßrüfutigg»
berfahreng, Welche eine ffteoifion beg ffteglementg pr Vortrug«
fepung hat. die Stnträge beg §errn Serdjrotb werben

surücfgesogen unb biejenigen ber ffommiffiott gutgeheißen.
(@cf)(«R folgt.)

S^tucijcrticöer ©etucröcüeretH.
(SSrei3fd) reiben SRr. 12u.)

Vterttje Vereitrggenoffen

llnfere delegirtenöerfammlung in Sern bom 14. Suni
hat u. 31. fotgenbe Sefcptüffe gefaßt, bie wir Sh^r befonbern

Seobacptung nnb Serüdficptigung empfehlen motten:

A. Setreffenb bag Veferenbum gegen ben 3oEtarif.

„der Schweis. ©ewerbeberein in Erwägung, baß bie

gegenwärtig fchwebenbett öanbetgoertragg « llnterpaubtungen
gwifchen ber Schweis unb deutfchtanb=>Oefterrei<h burcp bag

Eteferenbum über ben 3oûtarif nur in einem für bie Schweis
ungünftigen Sinne beeinflußt werben fönnen, unb in Er«

Wartung, baß bie Sunbegberfammtung ben berechtigten Sßüufctjen

nach mögtichfter Entlüftung ber Sebengmittel im geeigneten
2/îomente bon fich aug entfprecpen werbe, befcptießt:

„®g fei bon ber dpeitnabme an ber Ergreifung beg

ftteferenbumg gegen ben Zolltarif unfererfeitg Stbftanb p
nehmen unb bon ber Unterfdjreibung ber betreffenben Unter«,
fdjriftenbogen abprattjen, ebentuett trete ber Schweis- ®e«

werbeoerein bei einer Volfgabftimmung für bie 3tnuahme beg

3oEtarifeg ein."

diefer Sefdjtuß ging bon fotgenbeu Erwägungen aug;

3n bem Sunbeggefep betreffeub ben fchweiserifchen 3oE«
tarif bom 10. Stpril 1891, ber ben gegenwärtigen §anbetg«
bertraggunterhanbtungen mit deutfdjlanb, Defterreidj, Statten,
Sfranfreictj u. f. w. atg ©runbtage p bienen hat, ftnb bie

SBünfdje ber fcpweiserifdjen ©ewerbetreibenben in 23epg auf
ben Schuß ber einheimifdpen Sßrobuftion in einer Steife be«

rücfficptigt worben, wie eg nach ebentueEer Verwerfung biefeg

©efepeg burch bie Volfgabftimmung bon einem fünftigen 3oE«
tarife nicht erwartet werben bürfte. Stenn aucp eingelne darif«
aufäße nicht alten Erwartungen entfprecpen mögen, fo fann
bod) nach unterer Üeberseugung ber neue 3oEtarif im ©roßett
unb ©anjen atg ein Sterf gegenfeitiger Verftänbigung unb

aEfeitiger StbWägung ber oerfchiebenartigen Sntereffen pm
3wecfe ber gemeinfamen Stohlfatjrt unb beg ©ebeiheng un«

ferer gewerblichen unb tanbwirtfjfcfjafttidEjett Sßrobuftion be«

Seicpnet werben.
Sei ruhiger Iteberlegung unb Vrüfung ber äußerft fri«

tifcpen Sachlage fönneu wir bie ©rünbe derjenigen, welche
bag Eteferenbum gegen ben 3oIttarif anrufen unb bamit eine

angebliche Vertpenerung unferer Sebengmittel berhinbern woEen,
nicpt atg fticßhattig anfehen. 2Bir bebauern biefe Eteferenbumg«
bewegung aucp im Sntereffe unferer arbeitenben Sebötferung.
die nationale Elrbeit barf nitht noch mehr atg higher ber«

brängt werben burch bie augtänbifcpe ERaffenprobuftion, welche

mittetft geringer Söhne unb minberwertpigen Sïaterialg fich

fetbft auf bem einpeimifcpen Starfte fonfurrensfäpig S" machen

berfteht. diefe augtänbifche Sonfurrens wirb, wenn fie nicht
burch mäßige 3öfle eingefchränft werben fann, entweber eine

Eiebuftion unferer Slrbeitgtöhne ober eine Sermiuberung ber

Vrobuftion pr ficpern fjotge haben. Seibeg wäre für unfere

arbeitenbe Sebötferung gleich nacptpeitig, nachtheitiger jeben«

fattg atg bie befürchtete Verteuerung ber Sebengmittel.
Stir geben audj su bebenfen, baß bie beanftanbeten hohen

Slttfäße unfereg 3oIttarifeg, obfchon nur theitweife benjenigen
unferer Eiadjbarftaaten fich nähernb, nicht pr boHen 3ln=

Wenbung fommen, fonbern boraugfidptlich in ben fèanbelg«
berträgen eine erhebliche Eiebuftion erleiben werben, diefe
höhern 3oflanfäße haben ja tebiglich ben 3wecf, atg Sampf«
Sötte ju bienen, b. h. bei ben Sertraggunterhanbtungen bom
3lugtanbe billigere SluSgangSsötte für unfere Snbuftrien unb
©ewerbe sn erfämpfen. Sßirb biefe SBaffe unfern Unter«
hänblern buröh einen aEfädigen Solfgentfdjeib eutsogen, fo
ift auch bie Ertangung günftigerer Stugfuhrbebingitngen für
bie einbeimifche Vrobuftiou in fïrage geftettt.

dag ftteferenbumgbegehren untergeicfjnen heißt fomit im
gegenwärtigen ÜRomente ni^tg anbereg, atg bie langjährigen
Semühungen unferer Seßörben unb Vereine auf bie Erlangung
günftigerer Sonfurrensbebingungen in unferem §anbet§berfet)r
mit bem Stugtanbe aufg ©piet feßen.

2Bir hegen bie botte Ueberseugung, baß unfere Sunbeg«
behörben im geeigneten Vtomente oon ihren Sefugniffen ®e=

brauch machen unb eine Verttjeuerung ber nottjwenbigen
Sebengmittel, foweit fie atg eine fÇotge ber 3öEe angefeheit
werben fönnte, su bermeiben wiffen werben.

2Bir warnen fomit unfere Vereiitggenoffen, fich burch bie

Seweggrünbe ber Steferenbumgfreunbe bange ma^eu s« laffeit
unb forberu fie auf, bei einer attfättigen Votfgabftimmung
mit aller Entfchiebenheit für ben im Sntereffe ber einheimifdhen
Sßrobuftion gefchaffenen neuen 3olttarif einftetjen su WoEen.

B. Setreffenb bie fcßweiserifche fÇabrif« unb ©ewerbe«

gefeßgebung.

1) Stntrag beg 3entratoorftanbeg : „der 3entratborftanb
wirb namentlich in Slnbetracht, baß bie augbetpenbe Slnwen«

bung beg Sunbeggefepeg betreffenb bie Sïrbeit in ben fjabrifen
ihre äußerfte ©rense erreicht, wenn nicht Übertritten hat,
eingetaben, bei ben Sunbegbehörben bahin sn Wirten, baß
mit aEer Seförberung ein fchwetserifcljeS ©ewerbegefep er«

taffen, besw. suttächft bie Sompetens für ein betreffenbeg
Sunbeggefep begründet werbe."

2) 3lntrag beg §errn ©iegerift (Sern): „der 3entrat«
Porftanb wirb beauftragt, an ben hohen Sunbegrath bag ©efuch

SU richten, er möge auf feinen Sefdjtuß oom 3. 3uui surücf«

fommen, eoentueE biejenigen 3nfapbeftimmungen ertaffen,
wet^e geeignet finb, offenbare Itnsutömmtichfeiten beg Se«

fcfjtuffeg aufsuheben. Itamenttich foEte gefagt werben, baß
Setriebe mit weniger atg 10 Strbeitern, welche Weber me«

cßanifche ERotoren oerwenbeu noch außergewöhnliche ©efahren
für ©efunbheit unb Sehen bieten, nur bann unter bag fjabrif«
gefep faEen, wenn fie in ber 3M)rsaht V^fonen unter 18
Sahren befdjäftigen.

SCBeiter foEte bafür geforgt werben, baß auf fotdje Se«

triebe, welche ben Vormatarbeitgtag bereitg eingeführt haben
unb für Ueberseitarbeit erhöhte Söhne sahlen, bei ihrer Unter«

fteEung unter bag gabritgefep bie Seftimmungen betreffenb

Ueberseit feine Slnwenbung finben."

3) Stntrag beg fèerrn Vpchner (Starau): „der 3«atral»
oorftanb beg Schweis- ©ewerbeöereing wirb eingetaben, in
Stugführung beg Sefcßtuffeg ber detegirtenoerfammtung oom
15. Suui 1890 in Stttborf eine fcßweiserifche ©ewerbéorb*

nung, wenn möglich in einem formutirten ©efepegentwurf,
beförbertidh borsubereiten unb augsuarbeiten."

der 3entratüorftanb Wirb nicht berfehten, biefe Sefchtüffe
ben h- Sunbegbehörben in geeigneter Steife sur Senntniß su
bringen unb bahin su wirfen, baß bie Slnhanbnahme ber

fdjweiserifchen ©ewerbegefepgebung nach ERögticpfeit geför«
bert werbe.

SBag fpesieE bie Stugbepnung beg fjabrifgefepeg betrifft,
fo möchten wir unfere ©eftionen unb beren einsetne Viit«
glieber eintaben, auf bie Sluwenbung beg neueften Sunbeg«

162 IUukrirtî schweherisch« Handwerker Zeitung (Offizielles Publikations-Organ des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 14

Herr Kantonsrath Berchtold (Thalweil) warnt davor, das
erst vor 2 Jahren eingeführte Prüfungs-Reglement schon

wieder zu revidiren und dafür eine außerordentliche Dele-
girtenversammlnng einzuberufen, und beantragen zu beschließen,
daß von Veranstaltung weiterer Lehrlingsarbeiten-Ausstel-
lungen abgesehen werde. Die HH. Boß und Wild wider-
legen diese Anschauungen und vertheidigen die Anträge der

' Kommission. Die Ausstellung hat viele nützliche Lehren ge-
geben. Das Schweizer. Prüfungsdiplom wird seinen Werth
nur behalten mittelst wesentlicher Verbesserung des Prüfungs-
Verfahrens, welche eine Revision des Reglements zur Voraus-
setzung hat. Die Anträge des Herrn Berchrold werden
zurückgezogen und diejenigen der Kommission gutgeheißen.

(Schluß folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Kreisschreiben Nr. 12o.)

Werthe Vereinsgenossen!

Unsere Delegirtenversammlung in Bern vom 14. Juni
hat u. A. folgende Beschlüsse gefaßt, die wir Ihrer besondern

Beobachtung und Berücksichtigung empfehlen möchten:

L.. Betreffend das Referendum gegen den Zolltarif.
„Der Schweiz. Gewerbeverein in Erwägung, daß die

gegenwärtig schwebenden Handelsvertrags - Unterhandlungen
zwischen der Schweiz und Deutschland-Oesterreich durch das

Referendum über den Zolltarif nur in einem für die Schweiz
ungünstigen Sinne beeinflußt werden können, und in Er-
Wartung, daß die Bundesversammlung den berechtigten Wünschen

nach möglichster Entlastung der Lebensmittel im geeigneten
Momente von sich aus entsprechen werde, beschließt:

„Es sei von der Theilnahme an der Ergreifung des

Referendums gegen den Zolltarif unsererseits Abstand zu
nehmen und von der Unterschreibung der betreffenden Unter-.
schriftenbogen abzurathen, eventuell trete der Schweiz. Ge-
Werbeverein bei einer Volksabstimmung für die Annahme des

Zolltarifes ein."

Dieser Beschluß ging von folgenden Erwägungen aus:

In dem Bundesgesetz betreffend den schweizerischen Zoll-
tarif vom 10. April 1891, der den gegenwärtigen Handels-
Vertragsunterhandlungen mit Deutschland, Oesterreich, Italien,
Frankreich u. s. w. als Grundlage zu dienen hat, sind die

Wünsche der schweizerischen Gewerbetreibenden in Bezug auf
den Schutz der einheimischen Produktion in einer Weise be-

rücksichtigt worden, wie es nach eventueller Verwerfung dieses

Gesetzes durch die Volksabstimmung von einem künftigen Zoll-
tarife nicht erwartet werden dürfte. Wenn auch einzelne Tarif-
ansähe nicht allen Erwartungen entsprechen mögen, so kann

doch nach unserer Ueberzeugung der neue Zolltarif im Großen
und Ganzen als ein Werk gegenseitiger Verständigung und

allseitiger Abwägung der verschiedenartigen Interessen zum
Zwecke der gemeinsamen Wohlfahrt und des Gedeihens un-
serer gewerblichen und landwirtschaftlichen Produktion be-

zeichnet werden.
Bei ruhiger Ueberlegung und Prüfung der äußerst kri-

tischen Sachlage können wir die Gründe Derjenigen, welche
das Referendum gegen den Zolltarif anrufen und damit eine

angebliche Vertheuerung unserer Lebensmittel verhindern wollen,
nicht als stichhaltig ansehen. Wir bedauern diese Referendums-
bewegung auch im Interesse unserer arbeitenden Bevölkerung.
Die nationale Arbeit darf nicht noch mehr als bisher ver-
drängt werden durch die ausländische Massenproduktion, welche

mittelst geringer Löhne und minderwertigen Materials sich

selbst auf dem einheimischen Markte konkurrenzfähig zu machen

versteht. Diese ausländische Konkurrenz wird, wenn sie nicht
durch mäßige Zölle eingeschränkt werden kann, entweder eine

Reduktion unserer Arbeitslöhne oder eine Verminderung der

Produktion zur sichern Folge haben. Beides wäre für unsere

arbeitende Bevölkerung gleich nachtheilig, nachtheiliger jeden-
falls als die befürchtete Vertheüerung der Lebensmittel.

Wir geben auch zu bedenken, daß die beanstandeten hohen
Ansätze unseres Zolltarifes, obschon nur theilweise denjenigen
unserer Nachbarstaaten sich nähernd, nicht zur vollen An-
Wendung kommen, sondern voraussichtlich in den Handels-
Verträgen eine erhebliche Reduktion erleiden werden. Diese
höhern Zollansätze haben ja lediglich den Zweck, als Kamps-
zölle zu dienen, d. h. bei den Vertragsunterhandlungen vom
Auslande billigere Ausgangszölle für unsere Industrien und
Gewerbe zu erkämpfen. Wird diese Waffe unsern Unter-
Händlern durch einen allfälligen Volksentscheid entzogen, so

ist auch die Erlangung günstigerer Ausfuhrbedingnngen für
die einheimische Produktion in Frage gestellt.

Das Referendnmsbegehren unterzeichnen heißt somit im
gegenwärtigen Momente nichts anderes, als die langjährigen
Bemühungen unserer Behörden und Vereine auf die Erlangung
günstigerer Konkurrenzbedingungen in unserem Handelsverkehr
mit dem Auslande aufs Spiel setzen.

Wir hegen die volle Ueberzeugung, daß unsere Bundes-
behörden im geeigneten Momente von ihren Befugnissen Ge-
brauch machen und eine Vertheuerung der nothwendigen
Lebensmittel, soweit sie als eine Folge der Zölle angesehen
werden könnte, zu vermeiden wissen werden.

Wir warnen somit unsere Vereinsgenossen, sich durch die

Beweggründe der Referendumsfreunde bange machen zu lassen
und fordern sie auf, bei einer allfälligen Volksabstimmung
mit aller Entschiedenheit für den im Interesse der einheimischen
Produktion geschaffenen neuen Zolltarif einstehen zu wollen.

L. Betreffend die schweizerische Fabrik- und Gewerbe-
gesetzgebung.

1) Antrag des Zentralvorstandes: „Der Zentralvorstand
wird namentlich in Anbetracht, daß die ausdehnende Anwen-
dung des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken
ihre äußerste Grenze erreicht, wenn nicht überschritten hat,
eingeladen, bei den Bundesbehörden dahin zu wirken, daß
mit aller Beförderung ein schweizerisches Gewerbegesetz er-
lassen, bezw. zunächst die Kompetenz für ein betreffendes
Bundesgesetz begründet werde."

2) Antrag des Herrn Siegerist (Bern): „Der Zentral-
vorstand wird beauftragt, an den hohen Bundesrath das Gesuch

zu richten, er möge auf seinen Beschluß vom 3. Juni zurück-

kommen, eventuell diejenigen Zusatzbestimmungen erlassen,
welche geeignet sind, offenbare Unzukömmlichkeiten des Be-
schlusses aufzuheben. Namentlich sollte gesagt werden, daß
Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern, welche weder me-
chanische Motoren verwenden noch außergewöhnliche Gefahren
für Gesundheit und Leben bieten, nur dann unter das Fabrik-
gesetz fallen, wenn sie in der Mehrzahl Personen unter 18

Jahren beschäftigen.
Weiter sollte dafür gesorgt werden, daß auf solche Be-

tri:be, welche den Normalarbeitstag bereits eingeführt haben
und für Ueberzeitarbeit erhöhte Löhne zahlen, bei ihrer Unter-
stellung unter das Fabrikgesetz die Bestimmungen betreffend

Ueberzeit keine Anwendung finden."

3) Antrag des Herrn Nychner (Aarau): „Der Zentral-
vorstand des Schweiz. Gewerbevereins wird eingeladen, in
Ausführung des Beschlusses der Delegirtenversammlung vom
15. Juni 1890 in Altdorf eine schweizerische Gewerbeord-

nung, wenn möglich in einem formulirten Gesetzesentwurf,
beförderlich vorzubereiten und auszuarbeiten."

Der Zentralvorstand wird nicht verfehlen, diese Beschlüsse

den h. Bundesbehörden in geeigneter Weise zur Kenntniß zu
bringen und dahin zu wirken, daß die Anhandnahme der

schweizerischen Gewerbegesetzgebung nach Möglichkeit geför-
dert werde.

Was speziell die Ausdehnung des Fabrikgesetzes betrifft,
so möchten wir unsere Sektionen und deren einzelne Mit-
glieder einladen, auf die Anwendung des neuesten Bundes-
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ratbSbefchluffeS Bom 3. Sunt ein WadjfameS 2luge 31t richten
unb una alle biejenigen FäEe mitjutljeilen, in melden be»

treffenb bie Unterteilung Bon Kleinbetrieben unter baS Fabrif»
gefefe 3weifel obwalten föunten. Sad) bem SEortlaut bes

SunbeSbefdjluffeS finb nämlicb fünftig als „Fabrifen" int
©inné Bon 2ïrt. 1. beS FabrifgefefceS ju betrauten unb bem

erwähnten ©efefce unterfteEt:

a. Setriebe mit mehr als fünf Arbeitern, welche me»

dianifcbe Slotoren Berwenben, ober ißerfonen unter 18 Salden
befEjäftigcn, ober getoiffe ©efabren für ©efunbbeit unb ßeben

ber Strbeiter bieten;
b. Setriebe mit metjr als 10 Slrbeitern, bei welchen feine

ber sub litt, a genannten Sebingungen zutrifft;
c. Setriebe mit weniger als 6, refp. toeniger als 11

Slrbeitern, Weldje aufeergetoöEjnlidje ©efaljren für ©efunbbeit
unb ßeben bieten ober ben unBerfennbaren ©barafter oon
Fabrifen anfroeifen.

Sad) ben uns gegebenen Slufflärungett foE biefe Sufafc»

beftimmung nur Slnroenbung finben auf Sßerfftätten ber

Ubreninbuftrie unb anberer Snbuftrien, nicfjt aber auf eigent»

lid) banbwerfSmäfjigc Setriebe. ©oEte aber bennod) eine

Auslegung im lectern ©inne Sßlafc greifen tooEen, fo würbe
ber Hinweis auf foldje Serpltuiffe wefentlidj geeignet fein,
eine SorfteEung bei ben SunbeSbeprbett unb ein EtebtfionS»
gefucf) gemäfj ben sunt Sefcfjluffe erhobenen Slnträgen beS

|>erm ©roferatb ©iegerift p unterftüfcen.

C. Setreffenb bie tränten» unb UnfaEBerfidjerUng bat
bie ®elegirtenBerfammlung ben ibr Borgelegten &brfcn beS

Referenten, fjerrn ©tänberatb ßienbarb, im SIEgemeinen su»
geftimmt unb sugleidj befcbloffen, eS- fei bas oorpglidje Eté»

ferat gebrüht ben ©eftionen sur Kertutnifi ju bringen. Slit
Rüdfidjt hierauf würbe bie Frift sur SeantWortung ber bieä»

besüglicbeu Fragebogen bis ©nbe Sluguft Berlängert. 2ßir
hoffen, Sb«en in Sälbe bas gebrucfte Referat übermitteln

p fönneu, ^
©ewerbeauSfteflungen finb bei unferm ©ewerbeftanb ftets

ein beliebtes 3W für Seifen unb StnSfliige. ©s barf aud)

gefagt werben, bat SluSfteEnngen Bon fleinerer StuSbeljnnng
ober mit fpesieEen Sweden bem fjanbwerfer oft mebr Sc
lebrung nnb Slnregung bieten als grobe SBeltauSfteEungen.

3n unferem Saterlanbe finben biefen ©ommer äufjer ber»

jenigen in ©bur, weldje fdjon am 30. Suni ibren Slbfdjlufi

fanb, nocb swei fantonale ©ewerbeauSfteEnngen ftatt: in
Sieftat Bon SUtte Sluguft bis ©nbe September; in STenfen

Born 5. Suit bis 15. Sluguft.

SDiefe SlnsfteEungen Berbienen nadj Drganifation unb

©eftattung redjt sablreidjen Sefuch auch Bon außerhalb ibreS

Serei^eS. SBir möchten unfere ©eftionen nnb ihre SJlit»

glieber ermuntern, fidj bie günftige ©elegenbeit sur Sereihe»

rung ihrer ©rfahrungen nnb sur tenntnifpabme neuer Se»

pgSqueEen nnb Slbfafcgebiete nid)t entgehen p laffen.

3um ©djluffe haben wir nodj mitgntheilen, bat ber

©d&weis. SbotograpbenBerein, welker aus girfa 70 in ben

Berfdjiebenen fantonen serftreuteu (Singelmitgliebern beftebt
unb fkb bauptfädjlicb bie SBabrung ber SerufSintereffen, fo»

wie bie Siegelung beS SerbältniffeS gwifcpen Sßrinjipafen unb

©ebilfen besw. ßebrlingen sum 3iele fett, ben Stnfcblut an

unfern Serein befdjloffen bat. 2Btr freuen uns biefeS neuen

3nwacfife» unb erflären bie ftatutarifdje Bierwödjentlicbe ©in»

fpra<befrift für eröffnet.

ffit freunbetbgenöjftfdjcm ©ruft

Für ben teitenben SluSfdjufi,
;. •' 2>er Sßräftbcnt:

Dr. 3. ©tö&el.
$er ©efretär:

aütrner ftrebö.

^uênitljuitô Doit Ijoljaüfäßen unb Fabrtfatiott
non jpflanjenftibeln.

SlEeS fjols, welches bie Statur wadjfen läfel, wirb ent»
Weber p Srennbolj ober p Rufcbols Berwenbet. Stenn fchon
baS Srennbolg feinem Swede bient, fo wirb pweilen bocb

noch manches gute ©tüd &0I3, welches als Rufcbols bienen

fönnte, bem feurigen ©lemente preisgegeben, welches p an»
beren Sweden auSgenubt, entfdjieben gröbere Sortbeile p
bieten geneigt wäre. Standes gröbere wie Heinere $oIj»
fägewerf nnb felbft IçoIjbearbeitungSfabrifen bie mitunter
febr fhöne ^ olpbfäEe haben, welche eine weitere SluSnubung

ju ben gangbaren ©ägewaarett, ober p anberen ©egen»
ftänben nicht mehr plaffen, nnb auch Sur §oIjwoüe nidjt
Berarbeitet werben, biirften sum Serfanf surüdgefteEt, gewit
guter Etadjfrage begegnen.

©dbon bie nnsäbtigen Staffen fleinerer, auS §ols Ber»

fertigtet ©egenftänbe Bedangen jur ®erfteEnng ein febr grobes
Quantum fèols, wosn ^oljftüde in Berfdbiebenen ©röten in
Slnwenbung fommen.

Unter foldjen ©egenftänben tritt befonberS auch bie Fa®
brifation Bon Stanjenfübelu als ©pesialität betrieben, als
lobnenber £>anbelSartifel auf. Dbfcbon in manhen ©egenben
biefür noch fein rechter Sebarf, Bielmebr feine beoorjugte
Serwenbung Borbanbeu ift, fo bieten anbere ©egenben ein
fonßenableS Slbfahgebiet. 3n befferett unb Iupriöfen SluS»

fübrungen, geftaltet fid) ber Slbfap burchanS nicht fchwierig.
Sicht nur ©ärtnereien, Welche fid) fpesieE mit bem Serfauf
non 3i«PfIansen, Sicrbäumen, Sierfträuchern, in Kübel Ber»

pflanst, befaffen, fonbern auch Siergartenbefiper, SiEen» ober

^auSbefiber unb Haushaltungen finb Slbnebmer.

SBer intereffirt fich nic^t für ßupS nnb @d)öneS, unb
wenn baS Sßraftifcbe mit bem ©cbönen oerbunben ift — bann
wirb fidj bie Sacbfrage oon felbft fteigern.

Sei biefem Slrtifel ift baS ©<höne mit bent Scaftifchen
Bortbeilbaft oeretnt. 3)aS ©cböne labt fich in ben Farmen
ber Kübel, in ben Sersierungen, ©djnipereien unb burdj
Slnbringung Bon reigenben Farbentönen erzielen. ®a§ Scaf»
tifdbe fucht man in ber Feftigfeit, in ber ftaltbarfeit nnb
®auerbaftigfeit beS §olseS: Su biefem Swede ift wohl bas
©tchenljols ber Fcfdgfett unb Farbe wegen Bor anberett §olj»
arten aorsugieben, aber burd) bie neueren SmprägnirnngS»
Berfabren werben and) anbere harte fèolprten auf eine febr
grobe ®auerl)aftigfeit gebradjt, woburcb bie hierbei in Se»
tradjt fommettbe zeitigere Faulnib beS §o!seS entfhieben be»

fämpft wirb nnb bem ©idjenbolj in ber §altbarfeit, fowie
auch burcb Smitirung ber Farbe gleichartig gemadjt werben
fann.

©_d)öne gefällige Formen nnb Siufter laffen fich leicht
mit §ilfe Bon Siaf^inen berfteEen. SDlan fann bierju ©äge»,
§obel=, Füge», Slbridjt», Sobenfäge», ®aubenfchneibe=, Sobr»,
Fräfe» unb ^ol^fhleifmafchinen, fowie ßocb» unb Sanbfägen
in Slnwenbung bringen. Ilm neben einer gebiegenen, feinen
SlnSfübrung, nod) biEige §erfteEungSpreife su ergielen, ift eS

mehrmals empfeblenSwertl), fid) ber beften su ©ebote ftebenben
SlrbeitSmafhinen 31t bebienen, wonach bie Fabrifation, wie
überhaupt bas ganse ©efdjäft ber lîonfurrens gegenüber als
ein beffer arbeitenbeS Unternehmen gelten fann.

Slit bem iefcigen ©tanbe ber §oIsbearbeitungSmafcbinen
ift man in bie ßage Berfebt, Sergiernngert nnb SluSfdjnitte
jeber Slrt fchneEftenS nnb affurat anfertigen su fönnen, weldje
man namentlid) an ben obertt unb untern Mnbern ber tübel
anbringen möhte; um bem Kübel aber nod) einen größeren
ansiebenberen Eleis su Berfdpaffen, bilbet man bie SDauben»
flächen in ber üftitte beS Kübels mit Bersierten SluSfcbnitten
ober fonftigem Sierate.

®ie mit foldjen Sersiernngen ausgeführten Sflansenfübel
gelten bann als erfteS Fabrifat, bie weniger fein auSgeftat»
toten Fabrifate müffen felbftBerftänblicb je nadj ber Slrbeit
in biEigere Klaffen geseilt werben. ®ie Sflansenfübel wer»
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rathsbeschlusses vom 3. Juni ein wachsames Auge zurichten
und uns alle diejenigen Fälle mitzutheilen, in welchen be-

treffend die Unterstellung von Kleinbetrieben unter das Fabrik-
gesetz Zweifel obwalten könnten. Nach dem Wortlaut des

Bundesbeschlusses sind nämlich künftig als „Fabriken" im
Sinne von Art. 1. des Fabrikgesetzes zu betrachten und dem

erwähnten Gesetze unterstellt:

a. Betriebe mit mehr als fünf Arbeitern, welche me-
chanische Motoren verwenden, oder Personen unter 18 Jahren
beschäftigen, oder gewisse Gefahren für Gesundheit und Leben
der Arbeiter bieten;

d. Betriebe mit mehr als 10 Arbeitern, bei welchen keine

der sub litt. s. genannten Bedingungen zutrifft;
v. Betriebe mit weniger als 6, resp, weniger als 11

Arbeitern, welche außergewöhnliche Gefahren für Gesundheit
und Leben bieten oder den unverkennbaren Charakter von
Fabriken aufweisen.

Nach den uns gegebenen Aufklärungen soll diese Zusatz-
bestimmung nur Anwendung finden auf Werkstätten der

Uhrenindustrie und anderer Industrien, nichr aber auf eigent-
lich handwerksmäßige Betriebe. Sollte aber dennoch eine

Auslegung im letztern Sinne Platz greifen wollen, so würde
der Hinweis auf solche Verhältnisse wesentlich geeignet sein,
eine Vorstellung hei den Bundesbehörden und ein Revisions-
gesuch gemäß den zum Beschlusse erhobenen Anträgen des

Herrn Großrath Siegerist zu unterstützen.

(1. Betreffend die Kranken- und Unfallversicherung hat
die Delegirtenversammlung den ihr vorgelegten Thesen des

Referenten, Herrn Ständerath Ltenhard, im Allgemeinen zu-
gestimmt und zugleich beschlossen, es sei das vorzügliche Re-
ferat gedruckt den Sektionen zur Kenntniß zu bringen. Mit
Rücksicht hierauf wurde die Frist zur Beantwortung der dies-
bezüglichen Fragebogen bis Ende August verlängert. Wir
hoffen, Ihnen in Bälde das gedruckte Referat übermitteln
zu können. ^

GeWerbeausstellungen sind bei unserm Gewerbestand stets
ein beliebtes Ziel für Reisen und Ausflüge. Es darf auch

gesagt werden, daß Ausstellungen von kleinerer Ausdehnung
oder mit speziellen Zwecken dem Handwerker oft mehr Be-

lehrung und Anregung bieten als große Weltausstellungen.

In unserem Vaterlande finden diesen Sommer außer der-

jenigen in Chur, welche schon am 30. Juni ihren Abschluß

fand, noch zwei kantonale GeWerbeausstellungen statt: in
Liestal von Mitte August bis Ende September; in Teufen

vom 5. Juli bis 15. August.

Diese Ausstellungen verdienen nach Organisation und

Gestaltung recht zahlreichen Besuch auch von außerhalb ihres
Bereiches. Wir möchten unsere Sektionen und ihre Mit-
glieder ermuntern, sich die günstige Gelegenheit zur Bereiche-

rung ihrer Erfahrungen und zur Kenntuißnahme neuer Be-

zugsquellen und Absatzgebiete nicht entgehen zu lassen.

Zum Schlüsse haben wir noch mitzutheilen, daß der

Schweiz. Photographenverein, welcher aus zirka 70 in den

verschiedenen Kantonen zerstreuten Einzelmitgliedern besteht

und sich hauptsächlich die Wahrung der Berufsinteressen, so-

wie die Regelung des Verhältnisses zwischen Prinzipalen und

Gehilfen bezw. Lehrlingen zum Ziele setzt, den Anschluß an

unsern Verein beschlossen hat. Wir freuen uns dieses neuen

Zuwachses und erklären die statutarische vierwöchentliche Ein-
sprachefrist für eröffnet.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
V ì '

^ Der Präsident:
Dr. I. Stößel.

Der Sekretär:
Werner Krebs.

Ausnützung von Holzabfällen und Fabrikation
von Pflanzenkübeln.

Alles Holz, welches die Natur wachsen läßt, wird ent-
weder zu Brennholz oder zu Nutzholz verwendet. Wenn schon
das Brennholz seinem Zwecke dient, so wird zuweilen doch

noch manches gute Stück Holz, welches als Nutzholz dienen
könnte, dem feurigen Elemente preisgegeben, welches zu an-
deren Zwecken ausgenutzt, entschieden größere Vortheile zu
bieten geneigt wäre. Manches größere wie kleinere Holz-
sägewerk und selbst Holzbearbeitungsfabriken die mitunter
sehr schöne H olzabfälle haben, welche eine weitere Ausnutzung
zu den gangbaren Sägewaaren, oder zu anderen Gegen-
ständen nicht mehr zulassen, und auch zur Holzwolle nicht
verarbeitet werden, dürften zum Verkauf zurückgestellt, gewiß
guter Nachfrage begegnen.

Schon die unzähligen Massen kleinerer, aus Holz ver-
fertigter Gegenstände verlangen zur Herstellung ein sehr großes
Quantum Holz, wozu Holzstücke in verschiedenen Größen in
Anwendung kommen.

Unter solchen Gegenständen tritt besonders auch die Fa-
brikation von Pflanzenkübeln als Spezialität betrieben, als
lohnender Handelsartikel auf. Obschon in manchen Gegenden
hiefür noch kein rechter Bedarf, vielmehr keine bevorzugte
Verwendung vorhanden ist, so bieten andere Gegenden ein
konvenables Absatzgebiet. In besseren und luxuriösen Aus-
führungen, gestaltet sich der Absatz durchaus nicht schwierig.
Nicht nur Gärtnereien, welche sich speziell mit dem Verkauf
von Zierpflanzen, Zierbäumen, Ziersträuchern, in Kübel ver-
pflanzt, befassen, sondern auch Ziergarlenbesttzer, Villen- oder
Hausbesitzer und Haushaltungen sind Abnehmer.

Wer interessirt sich nicht für Luxus und Schönes, und
wenn das Praktische mit dem Schönen verbunden ist — dann
wird sich die Nachfrage von selbst steigern.

Bei diesem Artikel ist das Schöne mit dem Praktischen
vortheilhaft vereint. Das Schöne läßt sich in den Formen
der Kübel, in den Verzierungen, Schnitzereien und durch
Anbringung von reizenden Farbentönen erzielen. Das Prak-
tische sucht mau in der Festigkeit, in der Haltbarkeit und
Dauerhaftigkeit des Holzes. Zu diesem Zwecke ist wohl das
Eichenholz der Festigkeit und Farbe wegen vor anderen Holz-
arten vorzuziehen, aber durch die neueren Jmprägnirungs-
verfahren werden auch andere harte Holzarten auf eine sehr
große Dauerhaftigkeit gebracht, wodurch die hierbei in Be-
tracht kommende zeitigere Fäulniß des Holzes entschieden be-
kämpft wird und dem Eichenholz in der Haltbarkeit, sowie
auch durch Jmitirung der Farbe gleichartig gemacht werden
kann.

Schöne gefällige Formen und Muster lassen sich leicht
mit Hilfe von Maschinen herstellen. Man kann hierzu Säge-,
Hobel-, Füge-, Abricht-, Bodensäge-, Daubenschneide-, Bohr-,
Fräse- und Holzschleifmaschinen, sowie Loch- und Bandsägen
in Anwendung bringen. Um neben einer gediegenen, feinen
Ausführung, noch billige Herstellungspreise zu erzielen, ist es
mehr als empfehlenswert!), sich der besten zu Gebote stehenden
Arbeitsmaschinen zu bedienen, wonach die Fabrikation, wie
überhaupt das ganze Geschäft der Konkurrenz gegenüber als
ein besser arbeitendes Unternehmen gelten kann.

Mit dem jetzigen Stande der Holzbearbeitungsmaschinen
ist man in die Lage versetzt, Verzierungen und Ausschnitte
jeder Art schnellstens und akkurat anfertigen zu können, welche
man namentlich an den obern und untern Rändern der Kübel
anbringen möchte; um dem Kübel aber noch einen größeren
anziehenderen Reiz zu verschaffen, bildet man die Dauben-
flächen in der Mitte des Kübels mit verzierten Ausschnitten
oder sonstigem Zierate.

Die mit solchen Verzierungen ausgeführten Pflanzenkübel
gelten dann als erstes Fabrikat, die weniger fein ausgestat-
teten Fabrikate müssen selbstverständlich je nach der Arbeit
in billigere Klassen getheilt werden. Die Pflanzenkübel wer-
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